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Hilfsmittel, welche es ihm erleichtern, in Jen weiten Räumen des Luftknmpfcs in die rieht ist
Schussposition zu kommen c-der bei unsichtigem Wetter sein Erdziel zu finden. Die technische

Entwicklung gibt ihm Waffen in die Hand, mit denen er bei jeder Witterung, bei Tag und
Nacht Luftziele vernichten kann, und die es auch erlauben, Erdziele aus Distanzen zu bekämp-
fen, die ausserhalb der Reichweite moderner Kanonenflab liegen So perfekt aber das Flugzeug
als Kampfmittel ausgerüstet sein mag, es bedarf der Führung vom Boden aus. Diese muss sich
durch Radargeräte und andere Hilfen eine einwandfreie Kenntnis der Luftlage schaffen und
auf Grund derselben die eigenen Kampfmittel einsetzen und sichern.

Bezüglich der Huglcistungen dürfte die Antwort einfach sein: wenn unsere Flugwaffe der geg-
nerischen zu einem gegebenen Zeitpunkt den Luftraum streitig machen soll, muss sie über ver-
gleichbare, oder besser noch überlegene Leistungen verfügen. Nur dann kann es zum Beispiel
gelingen, unsere Erdkampfflugzeuge nachhaltig zum Einsatz zu bringen und der Erdtruppe ein
Minimum von Bewegungsfreiheit bei Tag zu sichern. Ebenso sicher gilt, dass stark verteidigte
und in einiger Distanz im feindlichen Hinterland gelegene Ziele nur noch durch Hochleistungs-
flugzeuge mit vertretbarem Aufwand aufgeklärt und bekämpft werden können. Bescheidenere
Mittel müssten angesichts einer modernen Abwehr unzulässige Verluste und oft auch die Nicht-
erfüllung des Auftrages zur Folge haben.

Von Perfektionismus müsstc man wohl dann sprechen, wenn mehr als das unbedingt Nötige
aufgewendet würde, um ein gegebenes Ziel zu erreichen. Offensichtlich haben sich aber die Ver-
antwortlichen mit einfacheren Mitteln beholfen, als dies für vergleichbare Aufgaben bei aus-
ländischen Flugzeugen der Fall ist. Dort, wo mehr als das Übliche gefordert werden musste, lag
es am gestellten Auftrag, an den speziellen Bedingungen des Einsatzes über unserem kleinen
Gebirgsland und schliesslich am Willen, die bereits vorhandenen Installationen und die perso-
nellen Möglichkeiten auszuschöpfen. Die bedauerliche Verspätung von rund einem Jahr in der
Ablieferung dürfte durch die besseren Leistungen des elektronischen Systems und damit dessen

längere Lebensdauer aufgewogen werden.

Im Jahre 1961 wurde für die Beschaffung des Miragc III der grösste Betrag eingesetzt, der je
für ein einzelnes Objekt unserer Armee zur Verfügung gestellt wurde - rund 800 Millionen
Franken. Die Realisierung dieses Projektes ist auf guten Wegen, wenn auch Schwierigkeiten
verschiedenster Natur nicht ausbleiben. Es ist zu vernehmen, dass nach der Erschöpfung der
bewilligten Kredite beträchtliche Nachforderungen angemeldet wurden, um die Beschaffung zu
Ende führen zu können. So unangenehm diese Nachricht auch ist und so sehr man sie bedauern
muss: sie darf uns nicht im Urteil wankend machen, dass die durch den Miragc IIIS gebotene
Verstärkung e/Vz Z?c/7r<zg A/oßfcrttA/mmg wzz5crer LrfWcs-u'erfc/W/g/zzzg dar-
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